
Wachpolizei- das macht mir ernsthaft Angst
Beitrag von „Karl-Dieter“ vom 25. Januar 2016 21:39

Zitat von Pausenbrot

"(2) Der Objektschutz umfasst alle Maßnahmen, die zur Verhinderung oder Abwehr von
Angriffen gegen gefährdete Objekte getroffen werden.
...
Die Angehörigen der Wachpolizei sind zur Anwendung von Polizeizwang (§§ 30, 32, 33
und 34 Abs. 1 Nr. 1 SächsPolG) mit der Maßgabe, dass als Hilfsmittel der körperlichen
Gewalt (§ 31 Abs. 2 SächsPolG) nur Fesseln und Reizstoffe sowie als Waffen (§ 31 Abs. 3
SächsPolG) nur Schlagstock und Pistole zugelassen sind, befugt, soweit es zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderlich ist."

Okay, hast Recht.
Dann ist das aber keine Selbstjustiz, sondern unmittelbarer Zwang und gesetzlich geregelt.

Du musst hier auch die weiteren Abschnitte nennen:

§32

(1) Unmittelbarer Zwang darf nur angewandt werden, wenn der polizeiliche Zweck
auf andere Weise nicht erreichbar erscheint. Unmittelbarer Zwang darf nicht mehr
angewandt werden, wenn der Zweck erreicht ist. Gegen Personen darf unmittelbarer Zwang nur
angewandt werden, wenn der polizeiliche Zweck durch unmittelbaren Zwang gegen Sachen
nicht erreichbar erscheint. Das angewandte Mittel muss nach Art und Maß dem
Verhalten, dem Alter und dem Zustand des Betroffenen angemessen sein.

(2) Unmittelbarer Zwang ist vor seiner Anwendung anzudrohen.

§33
(1) Der Schusswaffengebrauch ist nur zulässig, wenn die allgemeinen Voraussetzungen
für die Anwendung unmittelbaren Zwangs vorliegen und wenn einfache körperliche Gewalt
sowie verfügbare Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder mitgeführte Schlagstöcke
erfolglos angewandt worden sind oder ihre Anwendung offensichtlich keinen Erfolg
verspricht. Auf Personen darf erst geschossen werden, wenn der polizeiliche Zweck durch
Waffenwirkung gegen Sachen nicht erreicht werden kann.

Dann sieht das nämlich schon völlig anders aus.
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Und insbesondere:

§34

Schusswaffengebrauch gegenüber Personen
(1) Schusswaffen dürfen gegen einzelne Personen nur gebraucht werden,
1.um die unmittelbar bevorstehende Ausführung oder die Fortsetzung einer rechtswidrigen Tat
zu verhindern, die sich den Umständen nach a)als ein Verbrechen oder b)als ein Vergehen, das
unter Anwendung oder Mitführung von Schusswaffen oder Sprengmitteln begangen werden soll
oder ausgeführt wird, darstellt,2.um eine Person anzuhalten, die sich der Festnahme oder
Identitätsfeststellung durch Flucht zu entziehen versucht, wenn sie a)eines Verbrechens
dringend verdächtig ist oder b)eines Vergehens dringend verdächtig ist und Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass sie Schusswaffen oder Sprengmittel mitführt,3.zur Vereitelung der
Flucht oder zur Ergreifung einer Person, wenn diese in amtlichem Gewahrsam zu halten oder
ihm zuzuführen ist a)wegen eines Verbrechens oder aufgrund des dringenden Verdachts eines
Verbrechens oder b)wegen eines Vergehens oder aufgrund des dringenden Verdachts eines
Vergehens, wobei zu befürchten ist, dass sie von einer Schusswaffe oder einem Sprengmittel
Gebrauch machen werde,4.um die gewaltsame Befreiung einer Person aus amtlichem
Gewahrsam zu verhindern, oder in sonstigen Fällen des § 100 des Strafvollzugsgesetzes.

Somit ist Schusswaffengebrauch gegen Leute, die Steine auf Häuser schmeißen, NICHT
ZUGELASSEN, da KEIN Vergehen mit Schusswaffen oder Sprengmitteln ODER Verbrechen.

Dein Passus sagt einfach aus, dass die Beamten der Wachpolizei z.B. nicht mit
Maschinenpistole oder Sturmgewehr ausgestattet werden dürfen, was die sächsische Polizei
grundsätzlich im Bestand hat.
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